
Zeitschrift: Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen

Herausgeber: Eidg. Verband der Übermittlungstruppen; Vereinigung Schweiz. Feld-
Telegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere

Band: 36 (1963)

Heft: 3

Artikel: Zahlen aus dem ausserdienstlichen Schiesswesen

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-562627

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 05.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-562627
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Zahlen aus dem
ausserdienstlichen Schiesswesen

Einer Verfugung des Eidgenossischen Militardepartements
vom 7 Juni 1962 kann entnommen werden, welche Gegenstande

geheim zu halten sind und z B aus Berichterstattungen

über die Landesverteidigung ausgemerzt werden müssen

a) Operationsplane, Einsatzbefehle sowie damit zusammen-

nangende taktische Gliederung und Standorte von Truppen,

b) Mobilmachungsvorbereitungen,
c) Deckungstruppen, Einsatz, Gliederung und Standorte,

Lagerung von Waffen, Munition und Material,
d) Befestigungsanlagen, deren Besatzung, Bewaffnung und

Ausrüstung,
e) Permanente Sprengobjekte, Unbrauchbarmachungen und

vorbereitete Verminungen,
f) Weitere kriegswichtige Objekte, Vorrate und Lagerbestande
sowie deren Standorte,
g) Gesamtprogramme der Wehrwirtschaft und Kriegsindustrie,
h) Entwicklung von Waffen und Geraten, einschliesslich der

wissenschaftlichen Forschung und der Entwicklung neuer
technischer Verfahren,
i) Verbindung und Übermittlung, wie Netzplane, Teilnehmer-

listen, Fernmeldeanlagen und -gerate,
k) Chiffrierdienst Tarnung und Übermittlung,
I) Massnahmen und Ergebnisse des Nachrichten- und Sicher-
heits- bzw Abwehrdienstes,
m) Material, Modelle usw die auf Grund besonderer

Vereinbarungen geheim zu halten sind

Es ist verstandlich, dass es leider immer wieder zu

fahrlässigen Verletzungen dieser Bestimmungen in der Presse

kommt, sei es aus Unkenntnis oder sogar in der guten
Absicht, der Armee zu helfen und durch einen besonders positiven

Artikel die Landesverteidigung publizistisch noch besser

zu untermauern Solche Falle können durch Verwarnungen
oder Hinweise durch den Pressedienst der Eidg

Militardepartements erledigt werden, wobei aber bei grober
Fahrlässigkeit noch Bestrafung mit Gefängnis vorgesehen ist
Auch das bürgerliche Strafrecht enthalt Bestimmungen zum

Schutz staatlicher und militärischer Geheimnisse Es sei hier

auf folgende Bestimmungen hingewiesen, die je nach

geschütztem Rechtsgut eine verschiedene Regelung enthalten

Art 272 Politischer Nachrichtendienst
Art 273 Wirtschaftlicher Nachrichtendienst
Art 274 Militärischer Nachrichtendienst
Art 293 Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen
Art 301 Nachrichtendienst gegen fremde Staaten

Art 320 Verletzung des Amtsgeheimnisses
Art 329 Verletzung militärischer Geheimnisse

Als Prinzip steht bei der Handhabung des Strafrechts fest,

was auch von der Militarjustiz geschützt wird, dass bei einem

Konflikt zwischen den Ansprüchen der öffentlichen Aufklarung

und dem militärischen Geheimnis die militärische Sicherheit

unbedingt vorgehen muss

Wichtig ist immer der gute Wille und das Verständnis aller

Beteiligten, man kann das auch die freiwillige Disziplin in

der Freiheit nennen In allen Lagen ist heute daran zu denken

und darnach zu handeln «Achtung Feind hört mit1» oder «Wer

nicht schweigen kann, schadet der Heimat» Diese Texte

standen auf Plakaten, welche wahrend des letzten Krieges in

allen militärischen Kommandostellen, in allen Amtern, in der

Eisenbahn und andern öffentlichen Lokalen hingen

-th. An der eidgenossischen Schiesskonferenz in Sierre wurde
auch das umfangreiche und sorgsam zusammengetragene
Zahlenmaterial bekannt gegeben, das die in allen Landesteilen

sehr rege ausserdienstliche Schiesstatigkeit des Jahres

1962 von allen Seiten beleuchtete und dessen Bedeutung
fur die Landesverteidigung unterstrich In den Schiessplatzen
des ganzen Landes sind heute rund 250 Millionen Franken

investiert, auf denen letztes Jahr in 3 690 Vereinen 429 963

Schützen die obligatorische Bundesubung auf 300 m schössen

Den Hauptharst stellten die Karabinerschutzen, wahrend

bereits 85 743 das «Obligatorische» mit dem in der
Armee in Einfuhrung begriffenen Sturmgewehr schössen Von
allen Schützen des Bundesprogrammes haben nur 2 906 die

Minimalanforderungen nicht erfüllt und sind verblieben In

799 Vereinen wurde die Bundesubung auf 50 m mit der
Pistole von 22 373 Schützen erfüllt Am freiwilligen Eidgenossischen

Feldschiessen beteiligten sich in 3 636 Vereinen auf

300 m 196 404 Mann, wahrend 18 790 Mann dieses Schiessen

in 797 Vereinen mit der Pistole auf 50 m absolvierten Im

Jahre 1962 wurden pro Schutze im Durchschnitt 46 Schuss
Gewehrmunition und bei den Pistolenschutzen 172 Schuss
aufgewendet.

Grosses Gewicht wurde im abgelaufenen Schutzenjahr auch
der Ausbildung und der Nachwuchsforderung beigemessen
Die Jungschutzenkurse hatten einen erfreulichen Aufschwung
zu verzeichnen, wurden doch im abgelaufenen Jahr in 1 607

Kursen 39 136 Jungschutzen ausgebildet, wahrend in 41

Kadettenkops Kadetten- und Kleinkaliber-Schiesskurse
durchgeführt wurden, an denen sich 2 312 Junglinge beteiligten
Die zentrale Jungschutzen-Ausbildung in Magglingen galt der

Heranbildung neuer Jungschutzenleiter, der mit 584 Teilnehmern

ein guter Erfolg beschieden war, davon waren 25

Offiziere, 137 Unteroffiziere, 384 Gefreite und Soldaten sowie
38 Hilfsdienst- oder nicht Dienstpflichtige In 65 Kursen wurden

sodann in allen Landesteilen 410 Schutzenmeister ausgebildet

Eines grossen Interesses erfreuten sich die Sturm-
gewehr-Einfuhrungskurse, an denen in 111 Kursen 4 959 Mann
teilnahmen Die Nachschiesskurse verzeichneten eine
Beteiligung von 1 541 Mann, wahrend 2 245 Teilnehmer zu den

Verbliebenenkursen einrücken mussten
Dauernd überprüft wurde auch die Sicherheit der Schiess-
anlagen Nach den Rapporten der eidgenossischen Schiess-
offiziere wurden letztes Jahr 569 Schiessplatzexpertisen
vorgenommen Der gesamte Kostenaufwand des Bundes fur das
Schiesswesen ausser Dienst beziffert sich fur das Jahr 1962

auf 8 861 691 — Franken Die Rechnung weist rund 44
Millionen Gewehrpatronen, 6,5 Millionen Pistolenpatronen,
418 000 Kleinkaliberpatronen und 115 000 Kadettenpatronen
aus, was allein rund 6,3 Millionen Franken ausmacht Die
Vereine und Verbände erhielten fur die Unterstützung ihrer
Tätigkeit etwas über zwei Millionen Franken und 280 393 —
Franken wurden fur Kurskosten aufgewendet
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